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Herzlich willkommen 
 
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger  
 
Wir laden Sie herzlich zur Gemeindeversammlung vom 27. November 2019 ein. 
 
Neben dem Budget 2020 steht die Kreditfreigabe für die Aussenanlagen bei der  
Dreifachhalle auf der Traktandenliste.  
 
Gerne zeigen wir Ihnen im Rahmen des Budgets 2020 wie immer auch die generellen  
finanziellen Entwicklungen, die in den nächsten Jahren vorgesehenen Investitionen und 
die entsprechenden Auswirkungen auf. 
 
Bei der Kreditfreigabe für die Aussenanlagen bei der Dreifachhalle geht es um die Reali-
sierung eines seit bald 20 Jahren schlummernden Projektes, fehlte doch bei der Erstel-
lung der Dreifachhalle der einfachen Gesellschaft, bestehend aus den Politischen  
Gemeinden Andelfingen und Kleinandelfingen sowie der Sekundarschule Andelfingen, 
das Geld für die gleichzeitige Realisierung von Aussenanlagen. 
Man war sich damals wie auch heute einig, dass, sobald die Aussenanlagen der Sekun-
darschule saniert werden müssen, das gemeinsame Projekt zur Erstellung von Aussen-
anlagen bei der Dreifachhalle wieder aktuell wird. Und nun ist es soweit. Die Sekundar-
schule müsste ihre Aussenanlagen sanieren. Wird diese einmalige Chance zur Realisie-
rung einer zeitgemässen und zukunftsträchtigen Aussenanlage nun nicht genutzt, wird 
es wohl die nächsten 30 Jahre keine weitere Gelegenheit für die Realisierung einer  
solchen Aussenanlage geben. So wie heute die Dreifach-Sporthalle nicht mehr wegzu-
denken ist, werden bei einem positiven Entscheid wohl auch die neuen Aussenanlagen 
dereinst nicht mehr wegzudenken sein. Es braucht wie beim Entscheid zur Dreifachhalle 
einfach nochmals einen mutigen und zukunftsweisenden Entscheid zugunsten der  
Vereine, Schulen, Jugend und sporttreibenden Bevölkerung sowie generell zur aktiven 
Unterstützung der Gesundheitsprävention. 
 
Im Infoteil haben wir voraussichtlich Informationen zu Themen wie Fusionsprojekt  
Region Andelfingen, Tempo-30-Zone / Kreuzung Rank, Verkehr Bahnhofplatz, weiteres 
Parkhaus und Sanierungen Dorfkern inklusive Marktplatzgestaltung.  
 
Am Schluss des Infoteils besteht für Sie wie immer die Möglichkeit, das Wort für  
Anliegen und Fragen von allgemeinem Interesse zu ergreifen.  
 
 



3

 

 3 

 
 

Herzlich willkommen 
 
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger  
 
Wir laden Sie herzlich zur Gemeindeversammlung vom 27. November 2019 ein. 
 
Neben dem Budget 2020 steht die Kreditfreigabe für die Aussenanlagen bei der  
Dreifachhalle auf der Traktandenliste.  
 
Gerne zeigen wir Ihnen im Rahmen des Budgets 2020 wie immer auch die generellen  
finanziellen Entwicklungen, die in den nächsten Jahren vorgesehenen Investitionen und 
die entsprechenden Auswirkungen auf. 
 
Bei der Kreditfreigabe für die Aussenanlagen bei der Dreifachhalle geht es um die Reali-
sierung eines seit bald 20 Jahren schlummernden Projektes, fehlte doch bei der Erstel-
lung der Dreifachhalle der einfachen Gesellschaft, bestehend aus den Politischen  
Gemeinden Andelfingen und Kleinandelfingen sowie der Sekundarschule Andelfingen, 
das Geld für die gleichzeitige Realisierung von Aussenanlagen. 
Man war sich damals wie auch heute einig, dass, sobald die Aussenanlagen der Sekun-
darschule saniert werden müssen, das gemeinsame Projekt zur Erstellung von Aussen-
anlagen bei der Dreifachhalle wieder aktuell wird. Und nun ist es soweit. Die Sekundar-
schule müsste ihre Aussenanlagen sanieren. Wird diese einmalige Chance zur Realisie-
rung einer zeitgemässen und zukunftsträchtigen Aussenanlage nun nicht genutzt, wird 
es wohl die nächsten 30 Jahre keine weitere Gelegenheit für die Realisierung einer  
solchen Aussenanlage geben. So wie heute die Dreifach-Sporthalle nicht mehr wegzu-
denken ist, werden bei einem positiven Entscheid wohl auch die neuen Aussenanlagen 
dereinst nicht mehr wegzudenken sein. Es braucht wie beim Entscheid zur Dreifachhalle 
einfach nochmals einen mutigen und zukunftsweisenden Entscheid zugunsten der  
Vereine, Schulen, Jugend und sporttreibenden Bevölkerung sowie generell zur aktiven 
Unterstützung der Gesundheitsprävention. 
 
Im Infoteil haben wir voraussichtlich Informationen zu Themen wie Fusionsprojekt  
Region Andelfingen, Tempo-30-Zone / Kreuzung Rank, Verkehr Bahnhofplatz, weiteres 
Parkhaus und Sanierungen Dorfkern inklusive Marktplatzgestaltung.  
 
Am Schluss des Infoteils besteht für Sie wie immer die Möglichkeit, das Wort für  
Anliegen und Fragen von allgemeinem Interesse zu ergreifen.  
 
 



4

 

4 

Kommen Sie doch vorbei, lernen Sie neue Leute kennen, lassen Sie sich informieren und 
bestimmen Sie mit! 
 
Und am Ende winkt erst noch ein ausgiebiger Apéro, anlässlich dessen es meist zu wei-
teren spannenden und interessanten Gesprächen und Diskussionen kommt und manch-
mal sogar spontan neue Ideen entwickelt werden.  
 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Hansruedi Jucker 

Gemeindepräsident 
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Einladung 
 
zur Gemeindeversammlung 
Mittwoch, 27. November 2019, 19:30 Uhr 
Löwensaal Andelfingen 
 
Traktanden 

 

 

1. Genehmigung Budget 2020 mit einem unveränderten Steuerfuss von 49% 

 

2. Genehmigung Baukredit von Fr. 1'444'000.00 für den Neubau von Aussenanlagen 

bei der Sporthalle Andelfingen und Genehmigung für die Anpassung des Gesell-

schaftsvertrags 

 

Aktuelle Informationen des Gemeinderates 

 

Die Akten zu den Geschäften können ab Mittwoch, 13. November 2019 auf der Gemein-

deverwaltung Andelfingen während den ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen wer-

den.  

 

Andelfingen, 30. Oktober 2019 

 

 

Gemeinderat Andelfingen 

 

 

Hansruedi Jucker Patrick Waespi 

Präsident Schreiber 
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Genehmigung Budget 2020 
 
Antrag 
 

1. Genehmigung des Budgets 2020 der Politischen Gemeinde mit einem unveränder-

ten Steuerfuss von 49%. 
 
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:  

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr. 13'120'000.00 
 Gesamtertrag Fr. 14'599'800.00 
 Ertragsüberschuss Fr. 1'479'800.00 

    
Investitionsrechnung 
Verwaltungsvermögen 

Ausgaben Fr. 5'358'000.00 

 Einnahmen Fr. 3'194'000.00 
 Nettoinvestitionen Fr. 2'164'000.00 

    
Investitionsrechnung 
Finanzvermögen 

Ausgaben Fr. 0.00 

 Einnahmen Fr. 368'000.00 
 Veränderung Finanzver-

mögen 
Fr. 368'000.00 

    
Einfacher Gemeindesteuer-
ertrag (100%) 

 Fr. 6'545'000.00 

    
Steuerfuss   49% 

 
 
Weisung Gemeinderat 
 

1. Überblick 
 

Analog zum laufenden Jahr (2019) wird die Gemeinde aufgrund der eigenen robusten 

Steuerkraft auch im Fiskaljahr 2020 keinen Ressourcenzuschuss aus dem kantonalen  

Finanzausgleich erhalten. Dass das vorliegende Budget trotzdem mit einem satten Über-

schuss abschliesst, ist insbesondere den prognostizierten Einnahmen von 2.3 Millionen 

Franken bei den Grundstückgewinnsteuern geschuldet. Diese 2.3 Millionen Franken  

müssen allerdings als «Ausreisser» relativiert werden. In den vergangenen sieben Jahren 

hat die Gemeinde pro Jahr im Durchschnitt eine halbe Million Franken Grundstückge-

winnsteuern eingenommen. Daraus lässt sich ableiten, dass ohne den erwähnten  

Sondereffekt die Erfolgsrechnung mit einem Defizit abschliessen würde.  
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Bei der Ansetzung des Gemeindesteuerfusses für das kommende Jahr ist dieser Sonder-

effekt aus den Grundstückgewinnsteuern zu berücksichtigen. Diesbezüglich ebenso  

relevant sind der langfristige Finanzplan, die bestehende Fremdverschuldung in der Höhe 

von gegenwärtig 7 Millionen Franken und des Weiteren auch die Auswirkungen der  

Steuervorlage 17 (kantonale Umsetzungsvorlage zum Bundesgesetz über die Steuerre-

form und die AHV-Finanzierung), welche bereits ab dem Rechnungsjahr 2021 zu wegbre-

chenden Steuererträgen führen werden. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren erach-

tet es der Gemeinderat als angezeigt, den Steuerfuss weiterhin stabil bei 49% zu belas-

sen.  
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2. Erfolgsrechnung Steuerhaushalt 

 

Nehmen wir zuerst die Aufwandseite der Erfolgsrechnung ins Visier. Dort hält augenfällig 

das Kostenwachstum bei der Pflegefinanzierung unvermindert an. Nachdem bereits bei 

der Budgetierung für das Jahr 2019 von Fr. 151'600 Mehrkosten ausgegangen werden 

musste, steigt dieser Aufwand im Jahr 2020 um weitere Fr. 129'300 auf einen neuen Re-

kord von Fr. 726'500 an. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist nicht damit zu 

rechnen, dass der Trend der Kostenexpansion in den nächsten Jahren kehrt, geschweige 

denn eine Kostenstabilisierung möglich ist. Dank eines geplanten Ertragsüberschusses 

des Alters- und Pflegeheims Rosengarten kann im Gesamtbereich Gesundheit wenigs-

tens etwas Gegensteuer gegeben werden, so dass der Mehraufwand noch Fr. 52'200  

beträgt.  

 

Signifikante Mehrkosten im Vergleich zum Vorgängerbudget weist auch der Bereich  

Verkehr aus. Knapp die Hälfte der Mehrausgaben von Fr. 139’800 wird dauerhaft in der 

Gemeinderechnung verankert. Es handelt sich dabei um den Beitrag an den Bahninfra-

strukturfonds des Bundes in der Höhe von Fr. 63'200. Mit dem neuen Gesetz über den 

öffentlichen Personenverkehr hat der Kanton die Gemeinden verpflichtet, sich an den 

Einlagen des Kantons zu beteiligen. Als zumindest in den kommenden Jahren einmalig 

sind die Fr. 40'000 für die Anschaffung eines Kommunalfahrzeugs und die Fr. 60'000 für 

den Bau von drei weiteren Trottoirüberfahrten im Dorf zu taxieren.  

 

 

 9 

Eine grössere Abweichung im Vergleich zur Vorbudgetperiode lässt sich schliesslich bei 

der Volkswirtschaft ausmachen. Noch einmal ist es ein Einmaleffekt, der durchschlägt. 

Hier aber in die richtige Richtung. Dank einer angekündigten Jubiläumsdividende der 

Zürcher Kantonalbank kommt die Gemeinde in den Genuss von Einnahmen in der Höhe 

von Fr. 66'700, so dass der Bereich einen Totalertrag von Fr. 118'000 vorweist  

(Budget 2019: Fr. 57'800).  

 

Ertragsseitig wird im Vergleich zum Budget 2019 von gesamthaft tieferen Gemeinde-

steuern ausgegangen. Diese werden mehr als nur kompensiert mit den bereits erwähn-

ten Erträgen bei der Grundstückgewinnsteuer sowie mit tieferen Aufwänden bei den  

Liegenschaften. 

 

Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushalts 

In Fr., gerundet; «Umwelt u. Raumordnung» sowie «Volkswirtschaft» ohne Ergebnisse der Werke 

 Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 

Allgemeine Verwaltung 914’500 890’100 836’613 

Öffentliche Ordnung und Sicherheit 454’300 471’700 405’831 

Kultur 544’200 515’900 439’284 

Gesundheit 836’900 784’700 663’737 

Soziale Sicherheit 1'007’200 1'015’500 905’422 

Verkehr 933’600 793’800 780’252 

Umweltschutz und Raumordnung 252’300 244’800 177’885 

Volkswirtschaft -118’000 -57’800 -98’974 

Total Aufwand 4'825’000 4'658’700 4'110’051 

 

 

Nettoertrag nach Bereichen des Steuerhaushaltes 

In Fr., gerundet 

 Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 

Allgemeine Gemeindesteuern 3'828’700 3'901’500 3'985’384 

Sondersteuern 2'310’000 210'000 488’149 

Finanz- und Lastenausgleich 30’100 56’400 732’270 

Ergebnis aus Verkauf Finanzvermögen 0 0 347’724 

Zinsen, Liegenschaften, Diverses 136’000 64’500 123’131 

Total Ertrag 6'304'800 4'232'400 5'676’658 
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3. Erfolgsrechnung Gebührenhaushalt 

 

Gebührenseitig schlägt die zur Kompensation der Gebührenerhöhung im Energiehandel 

vorgenommene Senkung der Netznutzungsgebühren gut ersichtlich durch. Es sind mit 

Mindereinnahmen von fast Fr. 170'000 zu rechnen, was zu einem Verlust im Netzbereich 

von über einer Viertelmillion Franken führt. Angesichts der vorhandenen Reserven in der 

Spezialfinanzierung ist das aber gut verkraftbar. Gleiches gilt für die auch im Jahr 2020 

vorgesehenen Aufwandüberschüsse in den übrigen Werken. 

 

Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt) 

In Fr., gerundet 

  Spezialfinanzierung 

 Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 per 31.12.2018*) 

Wasserwerk -146’600 -133’600 -2'258 2'645’205 

Abwasserbeseitigung  -190’800 -112’200 -212'448 2'373’583 

Abfallwirtschaft 1’000 18’600 21'117 383’473 

EW Andelfingen, 

Netzbetrieb -254’600 -86’400 -156'294 5'568’135 

EW Andelfingen, 

Energiehandel -42’500 11’700 24'224 424’718 

Fernwärme -58’200 26’200 45'177 716’762 
*) Stand der Spezialfinanzierungskonti per 31.12.2018 nach Ergebnisverbuchung 

 

 

4. Investitionsrechnung 

 

Von den geplanten Gesamtinvestitionen in der Höhe von Fr. 2'164'000 sind allein  

Fr. 1'310'000 als Nettoanteil der Gemeinde an die Realisierung von neuen Aussensport-

plätzen bei der Dreifachhalle im Niederfeld vorgesehen. Die restlichen Fr. 854'000 in der 

Investitionsrechnung werden praktisch ausnahmslos von den Werken und dem Tiefbau 

beansprucht.  

 

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens sind Erlöse von Fr. 368'000 aus  

Verkäufen von Liegenschaften eingeplant. 
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5. Weiterführende Informationen 

 

Neu publizieren wir das vollständige Budget auf unserer Website www.andelfingen.ch. 

Wie gewohnt wird der Voranschlag zudem zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung 

in der Gemeindeverwaltung aufgelegt. In diesen Unterlagen finden Sie sämtliche Details 

zum Budget 2020 sowie ausführlichere Erläuterungen zu einzelnen Positionen und  

Abweichungen zum Vorjahresbudget. Und schliesslich stehen wir Ihnen an der Gemein-

deversammlung gerne für Fragen zur Verfügung.  
 
 

Abschied Gemeinderat 

 

Der Gemeinderat hat das vorliegende Budget an der ordentlichen Sitzung vom  

1. Oktober 2019 geprüft und verabschiedet. Unter Berücksichtigung des langfristigen  

Finanzplans erachtet der Gemeinderat das Budget 2020 mit einem Steuerfuss von 49% 

als ausgewogen und solide. Er empfiehlt den Stimmberechtigten, den Voranschlag zu 

genehmigen.  

 

 

Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission 

 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Weisung ist es aus terminlichen Gründen leider noch 

nicht möglich, die Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission zu publizieren. 

Der Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum vorliegenden Geschäft wird  

spätestens zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung auf der Webseite  

www.andelfingen.ch veröffentlicht. 
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5. Weiterführende Informationen 

 

Neu publizieren wir das vollständige Budget auf unserer Website www.andelfingen.ch. 

Wie gewohnt wird der Voranschlag zudem zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung 

in der Gemeindeverwaltung aufgelegt. In diesen Unterlagen finden Sie sämtliche Details 

zum Budget 2020 sowie ausführlichere Erläuterungen zu einzelnen Positionen und  

Abweichungen zum Vorjahresbudget. Und schliesslich stehen wir Ihnen an der Gemein-

deversammlung gerne für Fragen zur Verfügung.  
 
 

Abschied Gemeinderat 

 

Der Gemeinderat hat das vorliegende Budget an der ordentlichen Sitzung vom  

1. Oktober 2019 geprüft und verabschiedet. Unter Berücksichtigung des langfristigen  

Finanzplans erachtet der Gemeinderat das Budget 2020 mit einem Steuerfuss von 49% 

als ausgewogen und solide. Er empfiehlt den Stimmberechtigten, den Voranschlag zu 

genehmigen.  

 

 

Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission 

 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Weisung ist es aus terminlichen Gründen leider noch 

nicht möglich, die Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission zu publizieren. 

Der Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum vorliegenden Geschäft wird  

spätestens zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung auf der Webseite  

www.andelfingen.ch veröffentlicht. 
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Genehmigung Baukredit von Fr. 1'444'000.00 für den Neu-
bau von Aussenanlagen bei der Sporthalle Andelfingen und  
Genehmigung für die Anpassung des Gesellschaftsvertrags 
 
Anträge 
 
1. Genehmigung eines Baukredits in der Höhe von Fr. 1'444'000.00 (Brutto-Gemein-

deanteil) an den Gesamtkosten von Fr. 4'332'000.00 für den Neubau von Aussen-
anlagen bei der Sporthalle im Niederfeld. 

 
2. Ermächtigung des Gemeinderats, den zwischen den Gemeinden Andelfingen und 

Kleinandelfingen sowie der Sekundarschulgemeinde Andelfingen bestehenden 
Gesellschaftsvertrag an die sich durch den Bau und Betrieb der Aussenanlagen neu 
ergebenden Verhältnisse anzupassen. 

 
 
Weisung Gemeinderat 
 
1. Ausgangslage 

 

Im Jahr 2002 sprachen sich die Gemeindeversammlungen der Politischen Gemeinden  

Andelfingen und Kleinandelfingen sowie der Sekundarschulgemeinde Andelfingen für 

den Bau einer neuen Sporthalle in Andelfingen aus. Die drei Gemeinden schlossen sich 

im Folgenden zu einer einfachen Gesellschaft zusammen, um an der Niederfeldstrasse in 

Andelfingen gemeinsam eine Grosssporthalle für den Turnunterricht der Sekundarschule 

Andelfingen, die sportlichen Aktivitäten der ortsansässigen Vereine, den Breitensport  

sowie für weitere lokale und regionale Veranstaltungen zu erstellen, betreiben und  

unterhalten.  

 

In einem feierlichen Akt wurde die neu erstellte Dreifachhalle am 20. März 2004 offiziell 

eingeweiht. Praktisch gleichentags nahm die von der Gesellschaft bestellte Betriebskom-

mission ihre Arbeit auf. Der Kommission obliegt seither die Regelung des Betriebs und 

die Sicherstellung des Unterhalts des Gemeinschaftswerks. Die beliebte und stark  

frequentierte Sporthalle ist bis heute in jeder Hinsicht eine Erfolgsgeschichte und ein gu-

tes Beispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Gemeinwesen. 

 

Diese Zusammenarbeit soll nun ausgeweitet werden. Bereits bei der Planung der  

Dreifachhalle vor fast zwanzig Jahren war der Bau von Aussenplätzen, welche der  

Ausübung sportlicher Aktivitäten im Freien dienen, ein Thema.  
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Aus Kostengründen musste dieses Vorhaben aber auf Eis gelegt werden. Hierzu hielt man 

fest, dass auf die Realisierung von Aussenplätzen spätestens dann zurückzukommen sei, 

wenn die Aussenanlagen beim Oberstufenschulhaus aus Altersgründen totalsaniert  

werden müssten.  

 

Das Bedürfnis der Vereine, unmittelbar bei der Sporthalle Aussenanlagen zur Verfügung 

zu haben, blieb allerdings bestehen. 

 

Nun zeigt sich, dass die Sportanlagen rund um das Sekundarschulhaus am Ende ihres  

Lebenszyklus stehen. Eine Erweiterung für neue Sportarten ist aus Platzgründen nicht 

mehr möglich, und bei der Sanierung der bestehenden Anlagen wäre mit Kosten von rund 

Fr. 850'000.00 zu rechnen. Weiter kommt hinzu, dass die alten Plätze der Sekundarschule 

heute eigentlich am falschen Ort stehen:  

 Die alte Turnhalle im Sekundarschulhaus wird von der Sekundarschule nicht mehr 
genutzt 

 Der obligatorische Schulsport findet heute grösstenteils in der Dreifachhalle statt 

 Um einen effizienten Turnunterricht zu ermöglichen, ist eine Schulsportanlage ideal-
erweise direkt mit einer Sporthalle verbunden 

 

Eine Verlegung der Aussenanlagen hin zur Sporthalle würde für die Schule und Vereine 

verschiedene Vorteile schaffen:  

 Der Turnunterricht kann vielfältiger und effizienter gestaltet werden 

 Vereine erhalten zusätzliche Sportanlagen 

 Für Sportveranstaltungen wird eine moderne, umfassende und kompakte Infrastruk-
tur geschaffen 

 Mit der Verlegung der Sportanlage kann beim Sekundarschulhaus eine strategische 
und wertvolle Landreserve geschaffen werden 

 

Aufgrund dieser Ausgangslagen nahmen die drei an der Sporthalle im Niederfeld betei-

ligten Gemeinden das Thema Aussenplätze bei der Dreifachturnhalle wieder auf und  

beauftragten die Betriebskommission, ein Projekt für den Neubau einer geeigneten  

Freianlage bei der Sporthalle auszuarbeiten.  

 

 
2. Projektenwicklung Aussenplätze 

 

Die Betriebskommission stellte umgehend eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern 

der Behörden, Lehrerschaft und Vereinen zusammen. Rasch zeigte sich, dass die Bedürf-

nisse und Anforderungen an eine neue Aussenanlage vielfältig sind.  
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Basierend auf dem von der Arbeitsgruppe erarbeiteten Anforderungskatalog wurde im 

zweiten Halbjahr 2016 ein Projektwettbewerb durchgeführt. Die eingegangenen  

Projektideen und Resultate des Wettbewerbs wurden der Bevölkerung im Rahmen einer  

Ausstellung präsentiert. Als Sieger des Projektwettbewerbs ging die Firma Jäger &  

Partner GmbH aus Wiesendangen hervor, welche in den darauffolgenden Monaten die 

Projektidee in enger Zusammenarbeit mit der Betriebskommission der Sporthalle  

weiterentwickelte.  

 

Die zu Beginn gehegte Absicht, mit den Anlagen zusätzliche Freizeitangebote zu  

schaffen, wurde zugunsten eines kompakten Projekts mit klarem Fokus auf den Sport 

fallengelassen. Die Gesamtanlage wurde dadurch verkleinert und kostengünstiger. Alle 

nicht direkt mit dem Sport und der Turnhalle verbundenen Nutzungen wurden in andere 

Projektentwicklungen integriert.  

 

Nach zweieinhalb Jahren intensiver Arbeit lieferte die Jäger & Partner GmbH im  

Frühsommer 2019 die Projektmappe für eine neue Freianlage bei der Sporthalle ab.  

Das Dossier umfasst folgende Unterlagen:  

 Baugesuchsformulare u. Grundbuchauszüge 

 Technischer Bericht  

 Materialisierung 

 Katasterplan; 1:500 

 Situation Umgebung; 1:200 

 Schnitte; 1:100 

 Situation Werkleitungen; 1:200 

 Aussen – Geräteraum, Grundriss, Ansicht, Schnitt; 1:100 

 Situation Markierung Spielfelder & Laufbahnen; 1:200 

 

Das Dossier liegt im Rahmen der üblichen Aktenauflage im Gemeindehaus zur Einsicht-

nahme auf. Zudem sind der technische Bericht und die Pläne auf www.andelfingen.ch 

aufgeschaltet. 

 

Die Betriebskommission der Sporthalle Andelfingen hat das vorgelegte Projekt geprüft 

und für gut befunden. Mit Beschluss vom 26. Juli 2019 beantragte die Betriebskommis-

sion den Exekutiven der Politischen Gemeinden Andelfingen und Kleinandelfingen sowie 

der Sekundarschule Andelfingen, dem Projekt «Aussenanlagen bei der Dreifachhalle  

Andelfingen» zuzustimmen und das Geschäft ihren Gemeindeversammlungen zur  

Beschlussfassung vorzulegen.  
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Im Sinne des Antrags der Betriebskommission haben die Gemeindeexekutiven von  

Andelfingen und Kleinandelfingen sowie die Schulpflege der Sekundarschule  

Andelfingen das vorliegende Geschäft nach den Sommerferien zuhanden der Gemeinde-

versammlungen verabschiedet. 

 

 
3. Freianlage Sporthalle Andelfingen 

 

3.1 Konzeption der Aussenanlagen 

 

Die Grundidee des Projektes ist eine offen gestaltete Sportanlage, welche die Bedürf-

nisse der Schulen, Vereine und weiteren Veranstaltern erfüllt. Die Sportflächen, welche 

sowohl für einfache Trainings als auch für anspruchsvolle Wettkämpfe konzipiert sind, 

fügen sich in das bestehende Gelände sanft ein und werden durch ein übersichtliches 

Wegesystem untereinander und mit der Umgebung vernetzt.  

 

Die Sportflächen sind gemäss den aktuellen Richtlinien für Schul-, Vereins- und  

Wettkampf dimensioniert und gewährleisten Parallelbetriebe in diversen Sport- 

disziplinen. Nebst den Sportflächen sind differenzierte Räume für die Wettkampfvorbe-

reitung und Regeneration vorhanden. Für Grossanlässe wie Sportveranstaltungen,  

Schülersporttage, Volksläufe, Messen usw. sind zudem die notwendigen Voraussetzun-

gen geschaffen, um temporär eine adäquate Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. In 

erster Linie aber sollen die Aussensportanlage für den Schul- und Vereinssport zur Verfü-

gung stehen.  

 

 

3.2  Sportflächenkonzept 

 

Sämtliche Sport- und Freiflächen können zusammenhängend genutzt werden. Wie  

bereits erwähnt, sind die Sportflächen so dimensioniert, dass sie den aktuellen Richtli-

nien für Schul-, Vereins- und Wettkampf gerecht werden. Parallelbetriebe in diversen 

Disziplinen sind möglich. Die grösste Nutzung wird dem Allwetterplatz zugeteilt, welcher 

auch bei nassem Wetter für vielfältige Spielmöglichkeiten im Training und Wettkampf 

sorgt. Dieser Platz ist nördlich der Sporthalle platziert und direkt ab der Niederfeldstrasse 

und der Sporthalle zugänglich. Von der südlich gelegenen Wohnzone ist er bewusst weit 

weggerückt.  

 

Zentral angelegt ist der Sandplatz, der direkt neben dem Rasenspielfeld und der  

Weitsprunganlage platziert ist.  
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genügend Schatten, um sich abzukühlen und bieten Vorbereitungs- und Rückzugsmög-

lichkeiten sowie Platz für sozialen Austausch. Die Ballfangzäune haben einen Klirrschutz 

und bestehen aus Gittermatten.  

 

Der Hauptzugang zur Sportanlage befindet sich nördlich der Sporthalle. Er ist weit mög-

lichst von der Wohnzone abgerückt. 

 

 

3.4 Rücksichtnahme auf Anwohnerinnen und Anwohner 

 

Die Freianlage nimmt unter anderem auch durch die Anordnung so weit als möglich 

Rücksicht auf die Anliegen der Anwohner. Ein noch zu erarbeitendes Betriebskonzept 

wird die Bedingungen und Benützungszeiten der Anlage regeln.  

 

 

3.5 Bauzeit 

 

Die Genehmigung des Projekts durch die Stimmberechtigen vorausgesetzt, würde mit 

dem sich über vier Monate erstreckenden Bau der Anlage im Mai 2020 begonnen. 

 

 
4. Kosten 

 

4.1 Übersicht 

 

Freianlage Sporthalle Andelfingen – Gesamtkosten (inkl. MwSt.) 

 

Kosten Vorprojekt Fr.       44'000.00 

Landerwerb Fr. 1'690'200.00 

Baukosten Fr. 2'490'000.00 

Nebenarbeiten und technische Arbeiten Fr.      107'800.00 

Total Baukosten Fr. 4'332'000.00 

 

4.2  Erläuterung zu den Kostenarten 

 

Kosten Vorprojekt 

Die bis heute aufgelaufenen Kosten für die Vorprojekte und den Wettbewerb sind  

gestützt auf die Rechnungslegungsvorschriften in den Gesamtkosten zu berücksichtigen.  
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Die Grösse des Sandplatzes ist so gewählt, dass darauf verschiedene Beach-Sportarten 

ausgeübt werden können, zudem weist er wettkampftaugliche Abmessungen auf. Für die 

klassische Disziplin Kugelstossen werden ostseitig die Wurfringe angelegt, welche auch 

im Sandplatz die Wettkampfabmessungen erfüllen.  

 

Das Rasenspielfeld kann für allerlei Ballspiele genutzt werden. Der umliegende Ballfang 

schützt die benachbarten Spielfelder vor hochfliegenden Bällen. Bei allen Spielfeldern 

stehen den Zuschauern in den Randbereichen ausreichend Plätze zur Verfügung. 

 

Folgende Sportarten können auf den neuen Plätzen ausgeübt werden: 

 
 Gesamtfläche: 8‘451m2 (Spielabmessungen inkl. Sicherheitsabstand) 

 

Rasenspielfeld 36m x 50m = 1’800m2 

 

Allwetterplatz 44m x 26m = 1’144m2 

Geeignet für folgende Sportarten: 

- Basketball  

- Korbball  

- Badminton  

- Volleyball  

- Handball Kleinfeld  

- Hochsprung 

 

Hochsprunganlage (auf Allwetterplatz) 

 

Laufbahn 110m  
(130m x 7.13m = 926.9m2) 

Geeignet für folgende Sportarten: 

- 80m-Lauf 

- 100m-Lauf 

- 110m-Hürdenlauf 

Stabhochsprunganlage 

Anlaufbahn 45m x 1.22m,  

Aufsprungkissen 6m x 6m 
(8m x 8m inkl. Sicherheitsabstand) 

 

Weitsprunganlage 50m x 4m = 200m2 

 

Sandplatz 19m x 31m = 589m2 

Geeignet für folgende Sportanlagen: 

- Kugelstossanlage  

- Beachvolleyball  

- Beachbadminton  

- Beachbasketball  

- Beachtennis  

 

 

 

 

 

 

3.3 Aufenthalts- und Freiflächenkonzept 

 

Sämtliche Freiflächen und Zuschauerräume zwischen den Spielfeldern und Laufbahnen 

bieten den Sportlern und Besuchern vielfältige Aufenthalts- und Erholungsinseln.  

Während der heissen Sommermonate spenden zwei grosszügige Aufenthaltsbereiche 
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4. Kosten 
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gestützt auf die Rechnungslegungsvorschriften in den Gesamtkosten zu berücksichtigen.  
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Die Grösse des Sandplatzes ist so gewählt, dass darauf verschiedene Beach-Sportarten 

ausgeübt werden können, zudem weist er wettkampftaugliche Abmessungen auf. Für die 

klassische Disziplin Kugelstossen werden ostseitig die Wurfringe angelegt, welche auch 

im Sandplatz die Wettkampfabmessungen erfüllen.  
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Rasenspielfeld 36m x 50m = 1’800m2 
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Hochsprunganlage (auf Allwetterplatz) 

 

Laufbahn 110m  
(130m x 7.13m = 926.9m2) 

Geeignet für folgende Sportarten: 

- 80m-Lauf 

- 100m-Lauf 

- 110m-Hürdenlauf 

Stabhochsprunganlage 

Anlaufbahn 45m x 1.22m,  

Aufsprungkissen 6m x 6m 
(8m x 8m inkl. Sicherheitsabstand) 

 

Weitsprunganlage 50m x 4m = 200m2 

 

Sandplatz 19m x 31m = 589m2 

Geeignet für folgende Sportanlagen: 

- Kugelstossanlage  

- Beachvolleyball  

- Beachbadminton  

- Beachbasketball  
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3.3 Aufenthalts- und Freiflächenkonzept 

 

Sämtliche Freiflächen und Zuschauerräume zwischen den Spielfeldern und Laufbahnen 

bieten den Sportlern und Besuchern vielfältige Aufenthalts- und Erholungsinseln.  

Während der heissen Sommermonate spenden zwei grosszügige Aufenthaltsbereiche 



18

 

 19 

5. Kostenteilung und Finanzierung 

 

5.1  Bruttokosten 
 

 

5.2  Nettokosten 

 

Der Kanton Zürich hat den drei Gemeinden erfreulicherweise zugesichert, sich mit min-

destens Fr. 400'000 aus dem kantonalen Sportfonds an den Anlagekosten zu beteiligen. 

Über eine darüberhinausgehende Kostenbeteiligung laufen derzeit noch Gespräche. 

Kantonsbeiträge dürfen im Baukredit allerdings nicht berücksichtigt werden  

(Bruttoprinzip).  

 

 
6. Betriebskosten 

 

Für den Unterhalt und den Betrieb der Aussenanlagen ist basierend auf Erfahrungswer-

ten mit Personal- und Materialkosten von ca. Fr. 30’000 pro Jahr zu rechnen. Auch die 

Unterhaltskosten werden zwischen den beteiligten Gemeinden gedrittelt.  

 

 
7. Anpassung Gesellschaftsvertrag 

 

Der zwischen den Politischen Gemeinden Andelfingen, Kleinandelfingen und der Sekun-

darschulgemeinde Andelfingen bestehende Gesellschaftsvertrag vom 22. Juli 2009  

regelt die gemeinsame Erstellung, den Betrieb und den Unterhalt einer Dreifach-Turn-

halle. Der Vertrag ist um den Erwerb, den Betrieb und den Unterhalt der Freianlagen zu 

Gemeinden Andelfingen u. Kleinandelfingen sowie Sekundarschulgemeinde Andelfingen
Neubau Freianlagen Sporthalle Andelfingen, Bruttokosten

Gemeinde Kostenverleger CHF. Betrag Abschreibungsdauer CHF. Kapitalkosten 

Andelfingen 1/3 CHF. 1'444'000         30 Jahre CHF. 40'700.00          
Kleinandelfingen 1/3 CHF. 1'444'000         30 Jahre CHF. 40'700.00          
Sekundarschule 1/3 CHF. 1'444'000         30 Jahre CHF. 40'700.00          

Total, inkl. MwSt. CHF. 4'332'000.00

Kostenverleger: Gemäss Geselllschaftsvertrag vom 22. Juli 2009; Gesellschaftsanteile je 1/3

Abschreibungsdauer: Vorgaben ex HRM2, Stand 7/2019

Kapitalkosten: Jährliche Zins- und Abschreibungskosten auf getätigte Investitionen ohne Landerwerb;

 lineare Abschreibungsmethode, kalkulatorischer Zinssatz 2.5%
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Landerwerb 

Für die Erstellung der neuen Sportanlage wird eine Landfläche von 8'451 m2 benötigt. 

Dieses Land kann von den Erben Emil Jucker (Teil des Grundstücks Kat.Nr. 2991, 

6’644m2) und von der Gemeinde Andelfingen (Grundstück Kat.Nr. 2955, 1'807 m2) erwor-

ben werden. Beide Grundstücke befinden sich in der Erholungszone. Der Bau von  

Aussenanlagen auf diesen Grundstücken ist zonenkonform. Der Preis pro Quadratmeter 

Land beträgt Fr. 200.00.  

 

Baukosten 

Die Schätzung der eigentlichen Baukosten beruhen auf Erfahrungszahlen und einzelnen 

Offerten. Sie weist eine Genauigkeit von +/- 10% aus. Die für den Bau der Aussenanlage 

benötigte Landfläche wird heute zu den Fruchtfolgeflächen (Ackerland) gezählt. Eine 

baulich beanspruchte Fruchtfolgefläche muss kompensiert werden, indem an anderer 

Stelle minderwertiges Landwirtschaftsland zu Ackerland aufgewertet wird. Eine solche 

Aufwertung erfolgt durch eine umfassende Bodensanierung. In den Baukosten sind die 

Kosten für die Kompensation der Fruchtfolgefläche inkludiert.  

 

Kosten Nebenarbeiten und technische Arbeiten 

Diese Kosten umfassen die Aufwendungen für die Bauherrenbegleitung, die Öffentlich-

keitsarbeit, Vermessungen, Versicherungen, Bewilligungsgebühren, Entschädigung 

Baukommission, Reserven etc.  
 
  



19

 

 19 

5. Kostenteilung und Finanzierung 

 

5.1  Bruttokosten 
 

 

5.2  Nettokosten 

 

Der Kanton Zürich hat den drei Gemeinden erfreulicherweise zugesichert, sich mit min-

destens Fr. 400'000 aus dem kantonalen Sportfonds an den Anlagekosten zu beteiligen. 

Über eine darüberhinausgehende Kostenbeteiligung laufen derzeit noch Gespräche. 

Kantonsbeiträge dürfen im Baukredit allerdings nicht berücksichtigt werden  

(Bruttoprinzip).  

 

 
6. Betriebskosten 

 

Für den Unterhalt und den Betrieb der Aussenanlagen ist basierend auf Erfahrungswer-

ten mit Personal- und Materialkosten von ca. Fr. 30’000 pro Jahr zu rechnen. Auch die 

Unterhaltskosten werden zwischen den beteiligten Gemeinden gedrittelt.  

 

 
7. Anpassung Gesellschaftsvertrag 

 

Der zwischen den Politischen Gemeinden Andelfingen, Kleinandelfingen und der Sekun-

darschulgemeinde Andelfingen bestehende Gesellschaftsvertrag vom 22. Juli 2009  

regelt die gemeinsame Erstellung, den Betrieb und den Unterhalt einer Dreifach-Turn-

halle. Der Vertrag ist um den Erwerb, den Betrieb und den Unterhalt der Freianlagen zu 

Gemeinden Andelfingen u. Kleinandelfingen sowie Sekundarschulgemeinde Andelfingen
Neubau Freianlagen Sporthalle Andelfingen, Bruttokosten

Gemeinde Kostenverleger CHF. Betrag Abschreibungsdauer CHF. Kapitalkosten 

Andelfingen 1/3 CHF. 1'444'000         30 Jahre CHF. 40'700.00          
Kleinandelfingen 1/3 CHF. 1'444'000         30 Jahre CHF. 40'700.00          
Sekundarschule 1/3 CHF. 1'444'000         30 Jahre CHF. 40'700.00          

Total, inkl. MwSt. CHF. 4'332'000.00

Kostenverleger: Gemäss Geselllschaftsvertrag vom 22. Juli 2009; Gesellschaftsanteile je 1/3

Abschreibungsdauer: Vorgaben ex HRM2, Stand 7/2019

Kapitalkosten: Jährliche Zins- und Abschreibungskosten auf getätigte Investitionen ohne Landerwerb;

 lineare Abschreibungsmethode, kalkulatorischer Zinssatz 2.5%

 

18 

Landerwerb 

Für die Erstellung der neuen Sportanlage wird eine Landfläche von 8'451 m2 benötigt. 

Dieses Land kann von den Erben Emil Jucker (Teil des Grundstücks Kat.Nr. 2991, 

6’644m2) und von der Gemeinde Andelfingen (Grundstück Kat.Nr. 2955, 1'807 m2) erwor-

ben werden. Beide Grundstücke befinden sich in der Erholungszone. Der Bau von  

Aussenanlagen auf diesen Grundstücken ist zonenkonform. Der Preis pro Quadratmeter 

Land beträgt Fr. 200.00.  

 

Baukosten 

Die Schätzung der eigentlichen Baukosten beruhen auf Erfahrungszahlen und einzelnen 

Offerten. Sie weist eine Genauigkeit von +/- 10% aus. Die für den Bau der Aussenanlage 

benötigte Landfläche wird heute zu den Fruchtfolgeflächen (Ackerland) gezählt. Eine 

baulich beanspruchte Fruchtfolgefläche muss kompensiert werden, indem an anderer 

Stelle minderwertiges Landwirtschaftsland zu Ackerland aufgewertet wird. Eine solche 

Aufwertung erfolgt durch eine umfassende Bodensanierung. In den Baukosten sind die 

Kosten für die Kompensation der Fruchtfolgefläche inkludiert.  

 

Kosten Nebenarbeiten und technische Arbeiten 

Diese Kosten umfassen die Aufwendungen für die Bauherrenbegleitung, die Öffentlich-

keitsarbeit, Vermessungen, Versicherungen, Bewilligungsgebühren, Entschädigung 

Baukommission, Reserven etc.  
 
  



20

 

20 

erweitern. Die notwendigen Anpassungen sind marginal. Die Gemeinderäte von Andel-

fingen und Kleinandelfingen sowie die Sekundarschulpflege sollen ermächtigt werden, 

die kleinen Anpassungen in eigener Kompetenz vornehmen zu lassen.  

 
 
8. Kreditgenehmigung 

 

Analog zum Bau der Dreifachhalle lässt jeder Gesellschafter über seinen Drittelanteil an 

den Bruttokosten nach den Bestimmungen der jeweiligen Gemeindeordnung abstim-

men. Daraus ergibt sich, dass vorliegend die Gemeindeversammlungen von Andelfingen 

und Kleinandelfingen sowie diejenige der Sekundarschulgemeinde für die Beschlussfas-

sung zuständig sind.  

 

Die Zustimmung der Gemeindeversammlungen zu den jeweiligen Brutto-Gemeindean-

teilen erfolgt unter dem Vorbehalt, dass auch die beiden andere beteiligten Gemeinden 

die Vorlage genehmigen.  

Die Vorlage zum Bau der Freianlagen bei der Sporthalle Andelfingen gilt dann als ange-

nommen, wenn alle drei Gemeindeversammlungen ihrem Anteil von Fr. 1'444’000 am 

Verpflichtungskredit zugestimmt haben. 

 
 

Abschied Gemeinderat 

 

Den Stimmberechtigten der Politischen Gemeinden Andelfingen und Kleinandelfingen 

sowie der Sekundarschulgemeinde kann endlich das zur Abstimmung vorgelegt werden, 

was ihnen vor über 15 Jahren im Strategiepapier zur damals neuen Dreifachhalle in  

Aussicht gestellt worden war: Die Realisierung von zeitgemässen Sportanlagen bei der 

Sporthalle im Niederfeld.  

 

Der Zeitpunkt dafür ist ideal. Die veralteten und den heutigen Ansprüchen nicht mehr 

genügenden Aussenanlagen beim Sekundarschulhaus müssen dringend ersetzt werden. 

Die Sanierung dieser Anlagen am bestehenden Ort ist nicht sinnvoll. Die neuen  

Sportplätze sind dort anzusiedeln, wo sich heute tagtäglich rund 230 Schülerinnen und 

Schüler sowie hunderte von Vereinsmitgliedern sportlich betätigen und die geeignete 

Infrastruktur zu solchen Plätzen bereits vorhanden ist: Bei der Sporthalle im Niederfeld.  

 

Es bietet sich jetzt die einmalige Chance, zusammenzufügen, was zusammengehört. 

Wird diese Chance vertan, wird sich in den nächsten 20 bis 30 Jahren kaum mehr eine 

adäquate und derart günstige Konstellation ergeben, um in Andelfingen eine moderne, 
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den verschiedenen Ansprüchen gerecht werdende Aussensportanlage zu realisieren.  

Es ist heute eine vergleichbare Ausgangslage wie vor fast zwanzig Jahren, als die  

Dreifachsporthalle gebaut wurde. Diese Halle hat sich bis heute bestens bewährt, und sie 

ist nicht mehr wegzudenken. 

 

Die Behörden der drei an der Sporthalle beteiligten Gemeinden haben in den vergange-

nen Jahren umfangreiche und zeitintensive Vorarbeit geleistet, damit die Stimmberech-

tigten nun über eine finanziell tragbare, ausgewogene und den verschiedenen  

Ansprüchen an eine moderne Sportanlage gerecht werdende Vorlage beschliessen kön-

nen.  

 

Eine Freianlage fehlt heute bei der Sporthalle in Andelfingen gänzlich. Mit den geplanten 

Aussenplätzen kann die Qualität des obligatorischen Schulsports – der heute mehrheit-

lich in der Dreifachhalle stattfindet – nachhaltig gestärkt und der Schulbetrieb weiter  

optimiert werden. Zudem kann so auf die aufwändige und letztlich nicht nachhaltige  

Sanierung der bestehenden Anlagen beim Oberstufenschulhaus verzichtet werden. Über 

die weitere Verwendung der bestehenden Anlagen wird im Zuge der Gesamtschulent-

wicklung zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.  

 

Von den Aussenanlagen profitiert zudem der Vereinssport in unserer Region. Insbeson-

dere in den Sommermonaten kann der gedrängte Hallenbetrieb entspannt werden und 

den Vereinen gute Trainingsanlagen zur Verfügung gestellt werden. Für Veranstaltungen 

wie der Wylandlauf, Turnanlässe oder Sportturniere entstehen schliesslich geeignete 

Aussenräume.  

 

Das vorliegende Projekt «Aussenanlagen bei der Dreifachhalle Andelfingen», dessen Re-

alisierung für die Gemeinde Andelfingen Investitionsausgaben von Fr. 1'444'000 zur 

Folge hat, wurde vom Gemeinderat mit Beschluss vom 3. September 2019 gutgeheissen. 

Für die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben bis Fr. 2'000'000 ist gestützt auf  

Art. 16 der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Andelfingen vom  

24. September 2017 die Gemeindeversammlung zuständig. Die obengenannten Investi-

tions- und Folgekosten sind im Budget 2020 berücksichtigt.  

 

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem vorliegenden Geschäft zuzu-

stimmen.  
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Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission 

 

Für die Erstellung der Freianlagen bei der Sporthalle Andelfingen, sind inkl. Landkauf 

Bruttokosten von Fr. 4‘332‘000.00 veranschlagt. Die Kosten werden je zu einem Drittel 

von den politischen Gemeinden Andelfingen und Kleinandelfingen sowie der Sekundar-

schulgemeinde Andelfingen getragen. Der Gemeinderat Andelfingen beantragt für den 

Anteil der Gemeinde Andelfingen einen Bruttokredit von Fr. 1‘444‘000.00. 

 

Die jährlichen Kapitalkosten betragen für die drei Gemeinden jeweils Fr. 40‘700.00. Die 

Betriebskosten betragen Fr. 30‘000.00 pro Jahr, welche unter den drei Gütern aufgeteilt 

werden. 

 

Die RPK Andelfingen hat die Vorlage zum Projekt „Freianlagen bei der Sporthalle Andel-

fingen“ eingehend diskutiert und Argumente dafür und dagegen abgewogen. 

 

Die RPK weist darauf hin, dass der Gemeinderat in seiner Finanzplanung bis 2023 für die 

Finanzierung verschiedenster Investitionsvorhaben zusätzliches Fremdkapital aufneh-

men möchte. Wenn alle Investitionen, die Freianlagen eingerechnet, wie geplant umge-

setzt werden, geht der Gemeinderat davon aus, dass das Fremdkapital der Gemeinde von 

heute 7 Millionen Franken auf maximal 10 Millionen Franken steigen wird. Unter diesem 

finanzpolitischen Gesichtspunkt ist jede Investition kritisch zu betrachten: 

 Die Totalsanierung der bestehenden Aussenanlagen der Sekundarschule Andelfin-

gen würde weniger kosten und die Anlagen könnten im gleichen Rahmen wie bisher 

weitergenutzt werden. 

 Angesichts der Komplexität der Anlage findet die RPK die angenommenen Be-

triebskosten sehr optimistisch gerechnet.  

 Da das ursprüngliche Projekt nicht finanziert werden konnte, wurde das vorlie-

gende Projekt auf eine vernünftige, wenn auch nicht mehr optimale Grösse redi-

mensioniert.  

 Eine Unterstützung des Projekts durch den Kanton von mindestens Fr. 400‘000.00 

ist zugesichert, aber in den Kosten noch nicht berücksichtigt. 

 Im Niederfeld neben der Sporthalle werden moderne Freianlagen erstellt und die 

bestehende Infrastruktur der Sporthalle kann genutzt werden. 

 Das Projekt steigert die Attraktivität unserer Gemeinde. Es entstehen auf engstem 

Raum moderne Sportanlagen für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule 

und sehr gute Trainingsmöglichkeiten für unsere Sportvereine, welche sich wiede-

rum aktiv am Dorfleben beteiligen. 
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Die RPK kommt zum Schluss, dass im Sinne einer zukunftsgerichteten Gemeindepolitik 

die Freianlagen bei der Dreifachhalle Andelfingen realisiert werden sollten. Die RPK An-

delfingen empfiehlt der Gemeindeversammlung vom 27. November 2019, dem Kreditan-

trag von Fr. 1‘444‘000.00 für die Freianlagen bei der Sporthalle Andelfingen zuzustim-

men.  
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weitergenutzt werden. 

 Angesichts der Komplexität der Anlage findet die RPK die angenommenen Be-

triebskosten sehr optimistisch gerechnet.  

 Da das ursprüngliche Projekt nicht finanziert werden konnte, wurde das vorlie-

gende Projekt auf eine vernünftige, wenn auch nicht mehr optimale Grösse redi-

mensioniert.  

 Eine Unterstützung des Projekts durch den Kanton von mindestens Fr. 400‘000.00 

ist zugesichert, aber in den Kosten noch nicht berücksichtigt. 

 Im Niederfeld neben der Sporthalle werden moderne Freianlagen erstellt und die 

bestehende Infrastruktur der Sporthalle kann genutzt werden. 

 Das Projekt steigert die Attraktivität unserer Gemeinde. Es entstehen auf engstem 

Raum moderne Sportanlagen für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule 

und sehr gute Trainingsmöglichkeiten für unsere Sportvereine, welche sich wiede-

rum aktiv am Dorfleben beteiligen. 
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Die RPK kommt zum Schluss, dass im Sinne einer zukunftsgerichteten Gemeindepolitik 

die Freianlagen bei der Dreifachhalle Andelfingen realisiert werden sollten. Die RPK An-

delfingen empfiehlt der Gemeindeversammlung vom 27. November 2019, dem Kreditan-

trag von Fr. 1‘444‘000.00 für die Freianlagen bei der Sporthalle Andelfingen zuzustim-

men.  
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Rechtliche Hinweise 
 
Das Protokoll liegt ab Dienstag nach der Versammlung während den ordentlichen Öff-

nungszeiten auf der Gemeindeverwaltung Andelfingen auf und ist von den Stimmenzäh-

lern innert 6 Tagen zu prüfen und zu unterzeichnen. Anschliessend liegt das Protokoll den 

Stimmberechtigten zur Einsicht auf. 

 
Allfällige Beanstandungen bezüglich der Versammlungsführung müssen sofort vorge-

bracht werden. Verfahrensfehler können im Beschwerdeverfahren nur geltend gemacht 

werden, wenn sie in der Versammlung selbst gerügt wurden. 

 

 

Rekursfristen 
 
Gegen die Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat An-

delfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen:  

 
- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen 

schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a und § 22 Abs. 1 
VRG),  

 
- innert 30 Tagen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Fest-

stellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung 
schriftlich Rekurs (§ 19 Abs. 1 lit. a i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1 und § 22 
Abs. 1 VRG) 

 
- und im Übrigen wegen Verletzungen von übergeordnetem Recht innert 30 Tagen 

schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit d i.V.m. §19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 
Abs. 2 und § 22 Abs. 1 VRG). 

 

Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechts-

sachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aus-

sichtslos ist. 

 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefoch-

tene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

 

Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversamm-

lung setzt voraus, dass diese in der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten 

Person gerügt worden ist (§ 21a Abs. 2 VRG). 
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